
Schul- und Hausordnung der Hauswirtschaftli-
chen Schulen Bad Säckingen
Die Schul- und Hausordnung wird allen Schülern zu Beginn des Schuljahres von ihren Klas-
senlehrern bekannt gegeben. Sie wird jedem Schüler ausgehändigt und in jedem Klassen-
zimmer ausgehängt. Die Schüler bestä� gen durch ihre Unterschri� , dass sie Kenntnis vom 
Inhalt genommen haben. Außerdem vermerken die Klassenlehrer die Bekanntgabe durch 
Eintrag im Klassenbuch.

1. Hausordnung

1.1.  Aufenthalt im Schulgebäu-
de

a. Die Schüler fi nden sich pünktlich zum
Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer
oder Fachraum ein.

b. In Zwischenstunden und nach Unter-
richtsschluss ist der Aufenthalt nur im 
Erdgeschoss zulässig.

c. Der Zugang zu Fachräumen ist nur in
Anwesenheit oder mit Erlaubnis ei-
nes Lehrers gesta� et.

1.2. Pausen
a. Während der Pausen können sich die

Schüler im Klassenzimmer au� alten.
Diese Regelung gilt nicht für die Fach-
räume, diese müssen weiterhin wäh-
rend der Pausen verlassen werden.
Die Klassenlehrer haben dafür Sorge
zu tragen, dass geeignete Schüler an
den Aufsichtspfl ichten beteiligt wer-
den und in ihre Aufgaben eingeführt
sind.

b. Alle Schüler genießen beim Schul-
besuch Versicherungsschutz im Rah-
men der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Dieser erstreckt sich auch auf
den Schulweg. Verlassen Schüler in
Pausen oder Freistunden das Schul-
gelände, so ruht die Aufsichtspfl icht
der Schule und der Versicherungs-
schutz erlischt. Die an den Pausenhof
angrenzenden Straßen und Gehwege
gehören nicht zum Schulgelände. *)

1.3. Aufgaben der Schüler in-
nerhalb der Klasse

a. Die Ordnung im Klassenzimmer ist
Aufgabe aller Schüler einer Klasse.
Für jede Woche werden zwei Klassen-
ordner bestellt (Eintrag ins Klassen-
buch), die die Tafel zu reinigen haben.

b. Alle Schüler sind verpfl ichtet, zur Ver-
meidung von Müll beizutragen. Nach
Unterrichtsschluss ist der Platz sau-
ber zu verlassen.  Stühle sind hoch-
zustellen, Fenster zu schließen und
das Licht zu löschen. In den Klassen-
zimmern befi nden sich Behälter, um
den Müll zu trennen. Diese sind zu
nutzen.

c. Ist eine Klasse zehn Minuten nach
dem Läuten noch ohne Lehrer, so
meldet dies der Klassensprecher im
Sekretariat.

1.4.  Lernmittel, Hauseinrich-
tung

a. Alle Lernmi� el und Einrichtungen in
den Klassenzimmern und Fachräu-
men sind sorgfäl� g zu behandeln.

b. Für angerichtete Personen- und Sach-
schäden ha� et der Schüler.



1.5. Verschiedenes
a. Das Rauchen ist im Schulgebäude, auf

dem Schulgelände sowie bei Schul-
veranstaltungen gesetzlich verboten.
Ein spezieller Raucherbereich für
volljährige Schüler ist von der Schul-
leitung ausgewiesen. Zigare� enreste
gehören in die dafür vorgesehenen
Behälter. Verstöße gegen das Rauch-
verbot werden mit Ordnungsmaß-
nahmen geahndet.

b. Besitz, Konsum, Kauf und Verkauf
von Drogen und Alkohol werden un-
verzüglich mit Ordnungsmaßnahmen
geahndet.

c. Off ene Getränke aus dem Automa-
ten dürfen nicht in die Klassenzim-
mer und Fachräume mitgenommen
werden. Essen und Kauen von Kau-
gummis während des Unterrichts
sind verboten. Trinken kann nur mit
ausdrücklicher Absprache mit den
Lehrkrä� en gesta� et werden. In den
Fachräumen gilt ein generelles Trink-
verbot.

d. Für Mi� eilungen am Anschlagbre�  
im Erdgeschoss ist die vorherige Zu-
s� mmung der Schulleitung erforder-
lich.

e. Geld oder Wertgegenstände sollten
nicht in Schultaschen oder Kleidungs-
stücken auf den Fluren oder im Klas-
senzimmer au� ewahrt werden. Der
Schulträger ha� et nicht für Diebstahl-
schäden.

f. Fundsachen sind im Sekretariat oder
beim Hausmeister abzugeben.

g. Zweiräder werden auf dem Platz ne-
ben dem Müllcontainer abgestellt.
Die Eingangsbereiche müssen frei
bleiben. Für PKW der Schüler besteht
auf dem gesamten Schulhof Parkver-
bot.

h.  Schüler müssen Handys usw. wäh-
rend des Unterrichts ausschalten. Bei
Zuwiderhandlung wird das Gerät ein-
gezogen und muss nach Unterrichts-
schluss bei der Schulleitung abgeholt
werden. Eingeschaltete Handys wäh-
rend einer Klassenarbeit gelten als
Täuschungsversuch und werden mit
der Note sechs bzw. null Punkten be-
wertet.

i. Bei Feueralarm sind Fenster und Tü-
ren zu schließen. Das Gebäude muss
den Fluchtplänen entsprechend ver-
lassen werden. Die Klassen begeben
sich auf die zugewiesenen Sammel-
plätze.

2. Schulordnung

2.1. Allgemeines
a. In schulischen Angelegenheiten wen-

det sich der Schüler i.d.R. zunächst an 
seinen Klassenlehrer. Für Beschwer-
den ist der Instanzenweg zu beach-
ten.

b. Änderungen der Personalien oder
des Ausbildungsverhältnisses müssen
dem Sekretariat unverzüglich gemel-
det werden.

c. Das Sekretariat ist für Schüler von
07:45 – 09:40 Uhr geöff net.

d. Bei vorzei� gem Austri�  aus der Schu-
le muss dies der Schulleitung recht-
zei� g vor dem Schulaustri�  durch
die Erziehungsberech� gten oder den
Ausbildungsbetrieb, bei volljährigen
Schülern durch den Schüler selbst
schri� lich gemeldet werden.



2.2. Anwesenheitspfl icht und 
Verhalten im Unterricht

a. Die Schulbesuchspfl icht erstreckt sich
auf den stundenplanmäßigen Unter-
richt und auf die außerunterrichtli-
chen Veranstaltungen, z. B. Ausfl üge,
Besich� gungen, Sportveranstaltun-
gen und Klassenfahrten.

b. Mitarbeit im Unterricht, die Erledi-
gung der Hausaufgaben und die Ein-
haltung der Fachraumordnungen sind 
selbstverständlich.

c. Jeder Schüler trägt durch sein Ver-
halten gegenüber Mitschülern und
Lehrern dazu bei, einen störungsfrei-
en Unterricht zu ermöglichen, der
geprägt ist durch Höfl ichkeit und Auf-
merksamkeit, gegensei� ge Achtung
und Rücksichtnahme.

2.3. Unterrichtsversäumnisse/
Beurlaubungen/Unfälle

a. Unterricht darf nur aus zwingenden
Gründen versäumt werden. Jede Ab-
wesenheit muss unter Angabe des
Grundes und der voraussichtlichen
Dauer entschuldigt werden, bei Min-
derjährigen durch die Eltern.

b. Eine Abwesenheit soll möglichst am
ersten Fehltag vor 08.30 Uhr dem
Sekretariat gemeldet werden. Bei
Verhinderung der Erziehungsberech-
� gten kann der Schüler/die Schülerin
selbst anrufen.

c. Spätestens am 2. Fehltag muss die
Abwesenheit der Schule mündlich,
fernmündlich, elektronisch oder
schri� lich mitgeteilt werden. Bei min-
derjährigen Schülern muss die Ent-
schuldigung durch die Erziehungsbe-
rech� gten erfolgen.

d. Liegt am Ende des zweiten Tages der
Verhinderung keine Entschuldigung
vor und wurde am ersten oder zwei-
ten Tag des Fehlens eine Klassen-
arbeit oder ein angekündigter Test
geschrieben, ist dieser zwingend mit
der Note 6 bzw. 0 Punkten zu bewer-
ten

e. Im Falle mündlicher, fernmündlicher
oder elektronischer Verständigung
der Schule ist binnen drei Tagen eine
schri� liche Entschuldigung nachzu-
reichen. Überschreitet die Abwesen-
heitszeit die mitgeteilte voraussicht-
liche Dauer, muss dies der Schule
unverzüglich mitgeteilt werden.

f. Hält sich der Schüler nicht an diese
Regelung, so gilt das Fehlen als un-
entschuldigt und während der Fehl-
zeit versäumte Leistungsnachweise
werden mit der Note 6 bzw. 0 Punk-
ten bewertet.

g. Über die Befreiung von einzelnen
Unterrichtsstunden entscheidet der
Fachlehrer, von sons� gen Schulver-
anstaltungen der Klassenlehrer. Für
Beurlaubungen bis zu zwei Unter-
richtstagen ist der Klassenlehrer, in
den übrigen Fällen der Schulleiter zu-
ständig. Versäumter Unterrichtsstoff  
ist zu Hause nachzuarbeiten.

h. Arztbesuche sollen grundsätzlich in
der unterrichtsfreien Zeit erfolgen.

i. Für eine Freistellung zur theore� -
schen oder prak� schen Führerschein-
prüfung ist vorher ein schri� licher
Antrag durch die Erziehungsberech-
� gten bzw. den/die volljährige/n
Schüler/in zu stellen und nachträglich
eine schri� liche Bestä� gung des Prü-
fungszeitraumes durch die Fahrschu-
le bzw. die Prüfstelle nachzureichen.
Beurlaubt wird nur für die Zeit der
Prüfung. Werden am Prüfungstag
Klassenarbeiten geschrieben, erfolgt
keine Freistellung.



j. Unbegründetes Fehlen wird als Leistungsverweigerung angesehen, bei der Noten-
gebung entsprechend gewertet und im Zeugnis vermerkt.

k. Versäumt ein Schüler entschuldigt eine Leistungsfeststellung, entscheidet die 
Fachlehrkraft, ob der Schüler die Leistungsfeststellung nachträglich zu erbringen 
hat.

l. Erleidet ein Schüler auf dem Schulweg oder während schulischer Veranstaltung ei-
nen Unfall, so ist  dieser sofort bei einem zuständigen Lehrer oder auf dem Sekre-
tariat zu melden. 


